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Sitzungstermine  2015 

 

 
Bei Interesse an den Tagesordnungen, können diese beim Bürgermeisterbüro unter 
� 0 21 03 / 72-106 oder mailto:buergermeisterbuero@hilden.de angefordert werden. 

Die Tagesordnungen werden dann - entweder einmalig oder aber auch auf Wunsch regelmäßig - kostenlos zugesandt. 
 

**************************************** 
 

 
Bekanntmachungen der Stadtwerke Hilden GmbH 
 

1. Veröffentlichung zur Änderung der Ergänzenden Be dingungen zur StromGVV, GasGVV und 
AVB-WasserV 
 
Wir haben unsere Ergänzenden Bedingungen den energiewirtschaftlichen Rahmenbedingungen ange-
passt. 
 
Nachfolgend finden Sie die neuen, ab dem 15. März 2015 gültigen Ergänzenden Bedingungen zur 
Stromgrundversorgungsverordnung (StromGVV), Gasgrundversorgungsverordnung (GasGVV) und zur 
Verordnung über „Allgemeine Bedingungen“ für die Versorgung mit Wasser (AVB-WasserV). 
 
Hilden den, 09.03.2015 
Hans-Ullrich Schneider 
Geschäftsführer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Jan. Febr. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. 

Rat   18.   17.   30.   16. 

Haupt- und Finanzausschuss   04.  06.    02.   02. 

Arbeitskreis Sicherheit u. Ordn.partnerschaften             

Ausschuss für Kultur und Heimatpflege  20.    03.     27.  

Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz  19.      27.     10. 

Integrationsrat  10.   28.      19.  

Jugendhilfeausschuss  19.    11.      03. 

Paten- und Partnerschaftsausschuss  09.           

Personalausschuss  09.           

Rechnungsprüfungsausschuss             

Schul- und Sportausschuss  11.    10.      09. 

Sozialausschuss  23.    08.     30.  

Stadtentwicklungsausschuss  18.  29.  24.  26. 23.  25.  

Wirtsch.-u. Wohnungsbauförderungsaussch.  11.       09.  18.  
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Öffentliche Ausschreibung der Stadt Hilden 
 

2. Umbau Sekundarschule – Trockenbauarbeiten 
 
Im Wesentlichen kommen folgende Arbeiten zur Ausführung: 
Trockenbauarbeiten im Zuge der Sanierungs- und Umbaumaßnahmen am Haupt- und Nebengebäude 
der Sekundarschule. Demontagearbeiten, Montagewände, Vorsatzschalen, Gipskarton- und Rasterde-
cken  
 
Beginn der Arbeiten:   16. KW 2015 
Fertigstellung der Arbeiten:  30. KW 2015 
 
Die Verdingungsunterlagen können ab dem 11.03.2015 bei der Zentralen Vergabestelle der Stadt Hil-
den, Am Rathaus 1, 40721 Hilden, per Post, per Fax (02103 / 72 625), per E-Mail 
(vergabestelle@hilden.de) oder im Zimmer 243 angefordert werden.  
Die Verdingungsunterlagen können auf Wunsch per E-M ail versandt werden. Bei einem Versand 
per E-Mail entfallen die Verwaltungsgebühren. 
Je Leistungsverzeichnis ein Entgelt in Höhe von 7 € je Exemplar zu entrichten. Bei Postversand erhöht 
sich das Entgelt um 2 €. Das Entgelt wird nicht erstattet. Der Betrag ist auf das Konto der Stadtkasse 
Hilden bei der Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert (IBAN DE75 3345 0000 0034 3005 66; BIC 
WELADED1VEL) unter Angabe des Kassenzeichens 0300.1000/15004  einzuzahlen. Achtung:  Nur 
mit der korrekten Angabe dieses Kassenzeichens ist eine Verbuchung Ihrer Zahlung möglich.  
 
Das Angebot muss in deutscher Sprache bis zum 31.03.2015, 10:00 Uhr bei der Zentralen Vergabe-
stelle der Stadt Hilden eingehen. Der Eröffnungstermin  findet am 31.03.2015, 10:00 Uhr , im Rathaus 
der Stadt Hilden, Am Rathaus 1, Zimmer 107, statt. Es dürfen Bieter und ihre Bevollmächtigten anwe-
send sein. 
 
Nebenangebote, die in technischer Hinsicht von der Leistungsbeschreibung abweichen, sind auch oh-
ne Abgabe eines Hauptangebotes zugelassen. (Die technische Gleichwertigkeit ist mit Abgabe des 
Angebots nachzuweisen!) Andere Änderungsvorschläge oder Nebenangebote (z. B. abweichende Zah-
lungsbedingungen, Preisvorbehalte) sind nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen. Ne-
benangebote oder Änderungsvorschläge müssen im Vergleich zur Leistungsbeschreibung qualitativ 
und quantitativ gleichwertig sein. 
 
Folgende Nachweise sind mit dem Angebot vorzulegen: 
- Bescheinigung des Finanzamtes, dass keine Rückstände an öffentlichen Abgaben bestehen, 
- Bescheinigung über die Zahlung von Sozialversicherungsbeiträge (Unbedenklichkeitsbescheinigung), 
- Freistellungsbescheinigung zum Steuerabzug bei Bauleistungen, 
- die Ausführung von Leistungen in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren, die mit der zu  
  vergebenden Leistung vergleichbar sind (Referenzliste). 
 
Hinweis: Fehlende Unterlagen müssen innerhalb von 6 Kalendertagen nach Aufforderung nachgereicht 
werden, ansonsten erfolgt der Ausschluss von der Vergabe. Ein Hinweis auf frühere Bewerbungen wird 
nicht akzeptiert. 
 
Nach § 4 des Tariftreue- und Vergabegesetzes NRW sind alle Bieter verpflichtet eine Tariftreueerklä-
rung für eigene Mitarbeiter, für Mitarbeiter von eventuell eingesetzten Nachunternehmern sowie für 
eventuell entliehene Mitarbeiter abzugeben. Dies gilt nicht für reine Lieferleistungen/Käufe. 
 
Die Bieter sind bis zum 13.04.2015 an ihr Angebot gebunden. 
 
Stelle, an die sich der Bewerber/Bieter zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen Vergabebestim-
mungen wenden kann:  Kreis Mettmann, Der Landrat, Kommunalaufsicht, Düsseldorfer Str. 26, 40822 
Mettmann, Fax: 02104 / 99 – 4403. 
 
 
 


